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alle anderen auf die Änderung des Charakters, des Status und
der demografischen Zusammensetzung des besetzten palästi-
nensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems und seiner
Umgebung, abzielenden Maßnahmen beendet, die allesamt,
neben anderen Folgen, schwerwiegende und schädliche Aus-
wirkungen auf die Menschenrechte des palästinensischen
Volkes und die Aussichten auf eine friedliche Regelung ha-
ben;

5. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich
aller Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung
und der Zerstörung, insbesondere die übermäßige Anwen-
dung von Gewalt durch die israelischen Besatzungstruppen
gegen palästinensische Zivilpersonen, insbesondere im Gaza-
streifen, die viele Tote und eine große Zahl von Verletzten,
namentlich unter den Kindern, gefordert und zu massiven Be-
schädigungen und Zerstörungen von Häusern, Eigentum, le-
benswichtiger Infrastruktur und öffentlichen Institutionen,
darunter Krankenhäuser, Schulen und Einrichtungen der Ver-
einten Nationen, und von Agrarland sowie zur Binnenvertrei-
bung von Zivilpersonen geführt haben;

6. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über das Ab-
feuern von Raketen auf israelische Zivilgebiete, das Tote und
Verletzte gefordert hat;

7. verlangt erneut die volle Durchführung der Reso-
lution 1860 (2009) des Sicherheitsrats;

8. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gut-
achten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004101

und den Forderungen in den Resolutionen der Generalver-
sammlung ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-10/13 vom
21. Oktober 2003 nachkommt und dass sie den Bau der Mau-
er in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich
in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, sofort einstellt, die
dort bereits errichteten Mauerabschnitte umgehend abbaut,
alle damit zusammenhängenden Gesetze und Verordnungen
widerruft oder für unwirksam erklärt und für alle Schäden Er-
satz leistet, die durch den Bau der Mauer mit ihren schwer-
wiegenden Auswirkungen auf die Menschenrechte und die
sozioökonomischen Lebensbedingungen des palästinensi-
schen Volkes verursacht wurden;

9. weist erneut auf die Notwendigkeit hin, die Ein-
heit, den Zusammenhang und die Unversehrtheit des gesam-
ten besetzten palästinensischen Gebiets zu achten und die Be-
wegungsfreiheit von Personen und Gütern in dem palästinen-
sischen Gebiet, einschließlich des Verkehrs von und nach
Ost-Jerusalem, in den und aus dem Gazastreifen, zwischen
dem Westjordanland und dem Gazastreifen und mit den übri-
gen Teilen der Welt, zu gewährleisten;

10. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die von ihr
verhängten anhaltenden Abriegelungen und Einschränkungen
der Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit aufzuhe-
ben, einschließlich derjenigen, die einer Blockade des Gaza-
streifens gleichkommen, und in dieser Hinsicht das Abkom-
men über die Bewegungsfreiheit und den Zugang sowie die
Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah,
beide vom 15. November 2005, uneingeschränkt anzuwen-

den, um den dauerhaften und regelmäßigen Personen- und
Güterverkehr und die Beschleunigung des lange überfälligen
Wiederaufbaus im Gazastreifen zu ermöglichen;

11. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, dem
palästinensischen Volk auch weiterhin Nothilfe zu gewähren,
um die finanzielle Krise und die katastrophale sozioökonomi-
sche und humanitäre Lage, insbesondere im Gazastreifen, zu
mildern;

12. betont, dass die palästinensischen Institutionen
und Infrastrukturen erhalten und ausgebaut werden müssen,
damit lebenswichtige öffentliche Dienste für die palästinensi-
sche Zivilbevölkerung erbracht und die Menschenrechte, ein-
schließlich der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte, gefördert werden können;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 66/80

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 11 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/427, Ziff. 18)106:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,

106 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Arabische Republik Syrien,
Bahrain, Bangladesch, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brunei Darussa-
lam, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Guinea, Indonesi-
en, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Lesotho, Li-
banon, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua,
Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania und Paläs-
tina.
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Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Israel.
Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Haiti, Kamerun, Kanada, Mar-

shallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau,
Tonga, Vanuatu, Vereinigte Staaten von Amerika.

66/80. Der besetzte syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen107,

zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte
syrische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer
Besetzung befindet,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Re-
solutionen, zuletzt Resolution 65/106 vom 10. Dezember
2010,

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär
gemäß Resolution 65/106 vorgelegt hat108,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolu-
tionen, in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine
Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden,

nochmals die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels
vom 14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syri-
schen Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner
Verwaltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion die-
ses Gebiets geführt hat,

erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Verein-
ten Nationen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten109 auf den besetzten syrischen Golan Anwen-
dung findet,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

unter Begrüßung der Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. Novem-
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Ver-
wirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Ver-
handlungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den ein-
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass
der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wir-
kung ist, und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren
Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äu-
ßeren Erscheinungsbilds, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des
besetzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung
von Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen
der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Er-
scheinungsbilds und des Rechtsstatus des besetzten syrischen
Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante
Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten109 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den
syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die is-
raelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalauswei-
se aufzuzwingen, und von seinen Unterdrückungsmaßnah-
men gegen die Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
abzulassen;

5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen
und -handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 66/81 A und B

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/429,
Ziff. 10)110.107 Siehe A/66/370.

108 A/66/400.
109 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.

110 Die in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlenen Resolu-
tionsentwürfe wurden vom Informationsausschuss vorgelegt.




